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Förderung der baulichen Verdichtung in der Stadt Bern 
 
Dem Vernehmen nach (Bericht in der Berner Zeitung vom 1. November 2012) verhandeln 
die Stadt und der Kanton Bern über eine allfällige käufliche Übernahme des Viererfeldes 
im Berner Länggassquartier durch die Stadt Bern. 
Das Viererfeld gehörte ursprünglich der Burgergemeinde Bern. Im Jahr 1965 verkaufte sie 
es dem Kanton. Dieser plante auf dem Areal eine Erweiterung der Universität. Im Jahr 
2000 begrub der Kanton diese Pläne und kaufte einen Teil des Von-Roll-Areals für die Uni-
Erweiterung. Das Viererfeld blieb im Besitz des Kantons. 
Im Mai 2004 lehnten 51,7 Prozent der Stadtberner Stimmberechtigten eine Überbauung 
des Viererfelds ab. Heute wird das Viererfeld daher weiterhin als Landwirtschaftsland ge-
nutzt. Am Rand der Grünfläche liegen zudem Familiengärten und ein Fussballfeld. 
Der Berner Gemeinderat möchte nun einen neuen Anlauf für die Überbauung des Vierer-
felds nehmen (wobei wohl eine Gesamtüberbauung mit Rücksicht auf die Volksabstim-
mung eher heikel sein dürfte), um in der Stadt Bern neuen Wohnraum zu schaffen. Hierfür 
möchte die Stadt das Grundstück offenbar vom Kanton kaufen. 
Um letztlich neuen Wohnraum an diesem bestens erschlossenen Standort zu schaffen, 
gibt es meines Erachtens verschiedene Wege. Voraussetzung ist zunächst eine Neube-
planung durch die Stadt Bern. Zwecks Realisierung wäre es sodann zum Beispiel möglich, 
dass der Kanton das Grundstück der Stadt Bern verkauft (die es anschliessend im Rah-
men ihrer bisherigen Praxis im Baurecht an einen Investor abgibt) oder aber auch, dass 
der Kanton das Grundstück behält, der Stadt Bern einen Infrastrukturbeitrag leistet und 
dann selber (oder z. B. mittels seiner Pensionskassen) als Investor auftritt. 
Letztlich muss ein Weg gefunden werden, welcher für beide Gemeinwesen stimmig ist. 
Der Regierungsrat wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 
1. Welche Strategie verfolgt der Kanton Bern mit dem Grundstück im Viererfeld? 
2. Welche Möglichkeiten sieht der Kanton, um auch in seinem eigenen Interesse (Verdich-

tung, neue Steuerzahler) eine mindestens teilweise Überbauung zu ermöglichen? 
3. Wie sieht der Kanton den entsprechenden Verhandlungsprozess in inhaltlicher und zeit-

licher Hinsicht? 
 
Antwort des Regierungsrats 
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1. Da der Kanton Bern keinen Bedarf hat, das Viererfeld für kantonale Zwecke zu nutzen 

oder als strategische Reserve für kantonale Nutzungen freizuhalten, soll das gut er-
schlossene und zentral gelegene Areal einer möglichst rasch zu realisierenden Wohn-
nutzung zugeführt werden. 

2. Die Grundstücksentwicklung für Wohnbauten ist keine kantonale Kernaufgabe. Ange-
sprochen ist daher primär die Stadt Bern, die an einer zügigen Planung und Entwick-
lung des gesamten Viererfelds ein grosses Interesse hat. Ein Verkauf an die Stadt Bern 
ist das richtige Vorgehen, weil die Stadt Bern so als Inhaberin der Planungshoheit auch 
die Umzonung in eigener Sache vorantreiben kann. Andere sinnvolle Alternativen be-
stehen nicht. Die Stadt beabsichtigt, das Viererfeld anschliessend für die Wohnbebau-
ung zu verkaufen oder im Baurecht abzugeben. 

3. Wie in der gemeinsamen Medienmitteilung von Stadt und Kanton vom 13. Mai 2013 
festgehalten, will die Stadt Bern kantonales Land von rund 81 000 m2 für 49,2 Mio. 
Franken kaufen. Das entspricht der Hälfte der Parzelle, die dem Kanton gehört. Die an-
dere Hälfte – eine in sich kompakte und zusammenhängende Fläche – bleibt im Eigen-
tum des Kantons und wird dem Quartier in den kommenden vierzig Jahren für öffentlich 
nutzbare Grün-, Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen zur Verfügung stehen. Die Verkaufs-
verhandlungen sollen nun zügig abgeschlossen werden. Der Gemeinderat der Stadt 
Bern beabsichtigt, den Landkauf und die hierfür notwendige Einzonung den Stimmbe-
rechtigten der Stadt Bern Ende November 2014 zum Entscheid zu unterbreiten.  

 
 
 
 
Präsident. Der Interpellant ist von der Antwort befriedigt. Er gibt keine Erklärung ab. 
  

 

 


